
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat 13m 12. Dezember 2012 folgendes Gesetz beschlos
sen: 

Gesetz 
zur Änderung der Befristungen besoldungs rechtlicher Gesetze 

im Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums 

16/23 



Gesetz zur Änderung der Befristungen besoidungsrechtlicher Gesetze im Zuständig
keitsbereich des Justizministeriums 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes zur Anhebung des Eingangs- und des Spitzenamtes 

in der laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes 
des landes Nordrhein~Westfalen 

§ 4 des Gesetzes zur Anhebung des Eingangs- und des Spitzen amtes in der Laufbahn des 
Justizwachtmeisterdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 5. April 2011 (GV. NRW. 
S. 196) wird wie folgt gefasst: 

"§ 4 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft." 

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes zur Anhebung der Beförderungsämter für Bedienstete 

des allgemeinen Vollzugs- und des Werkdienstes in Justizvollzugsanstalten 
sowie des Krankenpflegedienstes im Justizvollzugskrankenhaus 

Nordrhein-Westfalen in leitenden Funktionen 

§ 6 des Gesetzes zur Anhebung der Beförderungsämter für Bedienstete des allgemeinen 
Vollzugs- und des Werkdienstes in Justizvolizugsanstalten sowie des Krankenpflegedienstes 
im Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen in leitenden Funktionen vom 18. Dezem
ber 1996 (GV. NRW. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Oktober 
2011 (GV. NRW. S. 498), wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 12. Dezember 2012 

Carina Gödecke 
Präsidentin 


